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Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen in der Gemeinde Jörl 

(Straßenreinigungssatzung) 

 

Aufgrund der §§ 4 und 17der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung 

vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H., 2003, S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

26.03.2026 (GVOBl. Schl.-H., Nr. 2026/27) und des § 45 des Straßen- und Wegegesetzes des 

Landes Schleswig-Holstein (StrWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.11.2003 

(GVOBl. Schl.-H., 2003, S. 631) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 11.12.2025 

(GVOBl. Schl.-H., Nr. 2025/168) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung 

vom 06.05.2026 folgende Satzung erlassen:  

 

§ 1 Reinigungspflicht 

Alle öffentlichen Straßen (§§ 2, 57 StrWG, § 1 Bundesfernstraßengesetz) innerhalb der 

geschlossenen Ortslage sind zu reinigen. Geschlossene Ortslage ist der Teil des 

Gemeindegebiets, der in geschlossener oder offener Bauweise zusammenhängend bebaut 

ist. Einzelne unbebaute Grundstücke oder einseitige Bebauung unterbrechen den 

Zusammenhang nicht (§ 4 Abs. 1 S. 2 und 3 StrWG).  

 

§ 2 Auferlegung der Reinigungspflicht 

(1) Die Reinigungspflicht wird für folgende Straßen und -teile in der Frontlänge der anliegenden 

Grundstücke auf den Eigentümer dieser Grundstücke auferlegt  

a) Gehwege (Teile einer Straße oder selbstständige Gehwege) mit Ausnahme 

derjenigen Teile, die als Parkplatz für Kraftfahrzeuge besonders gekennzeichnet sind,  

b) begehbare Seitenstreifen,  

c) gemeinsame (kombinierte) Geh- und Radwege,  

d) Radwege,  

e) Rinnsteine und Pflasterrinnen,  

f) Wohnwege, soweit deren Benutzung für Fußgänger geboten sind.  

Ausgenommen sind die den öffentlichen Bushaltestellen vorgelagerten Flächen.  

(2) Wo ein Gehweg nicht besonders abgegrenzt ist, gilt als Gehweg ein begehbarer 

Seitenstreifen oder ein den Bedürfnissen des Fußgängerverkehrs entsprechender Streifen der 

Fahrbahn. Dies gilt nicht, wenn auf der anderen Seite ein Gehweg vorhanden ist.  
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(3) Die Eigentümer von Grundstücken in Stichwegen haben zusätzlich die verbleibende 

Straßenfläche in der Frontfläche ihres Grundstückes zu reinigen. Stichwege sind öffentliche 

Straßen, die  

a) keine Geh- und Radwege aufweisen  

b) Sackgassen ohne Wendemöglichkeit/-anlage.  

 

Sofern sich Grundstücke in der Frontlänge gegenüberliegen, hat jeder Eigentümer jeweils die 

Hälfte der Straßenbreite zu reinigen. Liegt die Frontlänge eines Grundstückes oder mehrere 

Grundstücke ausschließlich am Ende der Straße, so haben diese Eigentümer oder diese 

Eigentümerinnen die in Absatz 1 Buchstabe a) bis f) beschriebenen Pflichten zu erfüllen. Die 

Reinigungspflicht der übrigen Eigentümer, der in der Straße gelegenen Grundstücke, ist 

insoweit beschränkt.  

(4) Die Reinigung von Eckgrundstücken umfasst die Frontlänge des Grundstückes an allen 

anliegenden Straßen. Im Übrigen gilt Absatz 1 und 2 entsprechend.  

(5) Anstelle des Eigentümers trifft die Reinigungspflicht  

a) den Erbbauberechtigten,  

b) den Nießbraucher, sofern er unmittelbaren Besitz am gesamten Grundstück hat, 

oder  

c) den dinglich Wohnberechtigten, sofern ihm das ganze Wohngebäude zur Nutzung 

überlassen ist.  

(6) Ist der Reinigungspflichtige nicht in der Lage, seine Pflicht persönlich zu erfüllen, so hat er 

eine geeignete Person mit der Reinigung zu beauftragen. Eine nachweislich ausreichende 

Haftpflichtversicherung für den Beauftragten muss vorliegen.  

 

§ 3 Art und Umfang der Reinigungspflicht 

(1) Die zu reinigenden Straßen und -teile sind in einem sauberen Zustand zu halten und von 

wildwachsenden Kräutern zu befreien. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und chemischen 

Mitteln ist untersagt. Die Einläufe in Entwässerungsanlagen und die dem Feuerlöschwesen 

dienenden Wasseranschlüsse sind von der Oberfläche her jederzeit sauber und von Schnee 

und Eis freizuhalten.  

Einer mit der Reinigung über das normale Maß hinaus verbundene Staubentwicklung ist bei 

frostfreier Witterung durch Sprengen mit Wasser vorzubeugen.  

Im Übrigen richtet sich Art und Umfang der Reinigung nach dem Grad der Verschmutzung und 

den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.  

2) Bei Glatteis und Schnee sind Geh- und Radwege mit geeigneten Streustoffen zu bestreuen. 

Nach 20.00 Uhr entstehendes Glatteis ist bis 8.00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen. In 

der Zeit von 8.00 – 20.00 Uhr entstehendes Glatteis ist, so oft wie erforderlich, unverzüglich 

zu beseitigen; dies gilt auch für Glätte, die durch festgetretenen Schnee entstanden ist.  
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(3) Schnee ist in der Zeit von 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr unverzüglich nach beendetem Schneefall 

zu entfernen, nach 20.00 Uhr gefallener Schnee bis 08.00 Uhr des folgenden Tages.  

(4) Die Geh- und Radwege sind in einer für den Fußgängerverkehr erforderlichen Breite von 

Schnee freizuhalten und bei Glätte zu streuen, die den örtlichen Erfordernissen der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung entspricht. Auf den mit Sand, Kies oder Schlacke 

befestigten Gehwegen ist nur Glätte zu beseitigen. Schneemengen, die dem 

Fußgängerverkehr behindern, sind unter Schonung der Gehflächen zu entfernen.  

(5) Schnee und Eis sind grundsätzlich auf geeignete Flächen des eigenen Grundstückes zu 

verbringen. Sind keine geeigneten Flächen vorhanden, so sind Schnee und Eis auf dem an 

der Fahrbahn grenzenden Drittel des Gehweges oder einem Seitenstreifen zu lagern. Wo 

dieses nicht möglich ist, können Schnee und Eis auch am Fahrbahnrand gelagert werden. Der 

Fahr- und Fußgängerverkehr darf hierdurch nicht beeinträchtigt werden. Es ist untersagt, 

Schnee und Eis von Grundstücken in die öffentlichen Bereiche (z.B. Fahrbahn, Gehweg) zu 

schaffen.  

(6) Nach Beendigung der durch Schnee und Eis entstandenen Rutschgefahr sind die 

Streurückstände unverzüglich und umweltgerecht zu beseitigen.  

(7) Gehwege im Sinne der vorstehenden Absätze sind alle Straßenteile, deren Benutzung 

durch Fußgänger geboten ist.  

 

§ 4 Säuberungspflicht bei außergewöhnlicher Verunreinigung 

(1) Wer eine öffentliche Straße über das übliche Maß einer Normalnutzung hinaus 

verunreinigt, hat diese Verunreinigung ohne Aufforderung und ohne schuldhafte Verzögerung 

zu beseitigen,  

andernfalls kann die Gemeinde die Verunreinigung auf Kosten des Verursachers beseitigen. 

Unberührt bleibt die Verantwortung des Reinigungspflichtigen im Rahmen dieser Satzung.  

(2) Abs. 1 gilt auch für Verunreinigung durch Tierkot. Tierführerinnen und Tierführer sowie 

Tierhalterinnen und Tierhalter sind verpflichtet, Tierkot unverzüglich zu entfernen.  

 

§ 5 Grundstücksbegriff 

(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf die Grundbuchbezeichnung 

jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine wirtschaftliche Einheit nach dem 

Bewertungsgesetz bildet.  
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(2) Als anliegend im Sinne dieser Satzung gilt auch ein Grundstück, das durch einen Graben, 

eine Böschung, einen Grünstreifen, eine Mauer oder in ähnlicher Weise vom Gehweg oder 

von der Fahrbahn getrennt ist, gleich, ob es mit der Vorder- bzw. Hinterfront oder den 

Seitenfronten an einer Straße liegt. Das gilt jedoch nicht, wenn ein Geländestreifen zwischen 

Straße und Grundstück nach § 2 StrWG weder dem öffentlichen Verkehr gewidmet noch 

Bestandteil der Straße ist.  

 

§ 6 Verletzung der Reinigungspflicht 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig die ihm durch diese Satzung auferlegte oder von ihm 

übernommene Reinigungspflicht nicht erfüllt, handelt ordnungswidrig (§ 56 Abs. 1 Nr. 8 

StrWG). Die Ordnungswidrigkeit kann nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der 

jeweils geltenden Fassung mit einer Geldbuße geahndet werden.  

 

§ 7 Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben als Träger der Straßenreinigung ist die Gemeinde berechtigt, 

folgende Daten gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 2 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) in Verbindung mit 

§ 4 Abs. 1 Nr. 2 LDSG vom 02.05.2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162) in der aktuellen Fassung zu 

erheben:  

1. Angaben aus den Grundsteuerakten, wer Grundstückseigentümerin und/oder 

Grundstückseigentümer des jeweiligen Grundstückes ist und deren und/oder dessen 

Anschrift;  

2. Angaben des Grundbuchamtes aus den Grundbuchakten und des Katasteramtes 

aus seinen Akten, wer Grundstückseigentümerin und/oder Grundstückseigentümer 

des jeweils zu reinigenden Grundstückes ist und deren und/oder dessen Anschrift,  

3. Angaben des Einwohnermeldeamtes aus dem Melderegister über die Anschrift der 

Grundstückseigentümerin und/oder Grundstückseigentümers des jeweils zu 

reinigenden Grundstücks,  

4. Angaben des Katasteramtes zu den Abmessungen der jeweils zu reinigenden 

Grundstücke;  

5. Angaben der unteren Bauaufsichtsbehörde zur Abgrenzung der öffentlichen 

Grundstücke zu den jeweils zu reinigenden Grundstücken  

6. Angaben des Grundbuchamtes bzw. Katasteramtes zur Abgrenzung der 

gemeindlichen Grundstücke zu den jeweils zu reinigenden Privatgrundstücken  
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(2) Die nach Absatz 1 erhobenen sowie die weiteren im Zusammenhang mit der 

Straßenreinigung angefallenen und anfallenden personenbezogenen Daten darf die 

Gemeinde nur zum Zweck der Erfüllung ihrer Aufgaben als Trägerin der Straßenreinigung 

verwenden, speichern und weiterverarbeiten. Bezüglich der Löschung der 

personenbezogenen Daten findet das LDSG in ihrer jeweils gültigen Fassung Anwendung.  

 

§ 8 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

  

    Gemeindesiegel    Gez. Ismael Bruhn 

Jörl, den 06.05.2026          

        Ismael Bruhn   

        Bürgermeister 
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Satzung für Sondervermögen der Gemeinde Jörl                                                                          

für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr                       

Jörler Raum 

 

Aufgrund des § 2 a des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der 

Feuerwehren (Brandschutzgesetz - BrSchG) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung 

(GO) für Schleswig-Holstein, beide in der jeweils gültigen Fassung, wird nach Beschluss der 

Gemeindevertretung vom 06.05.2026 folgende Satzung der Gemeinde für das 

Sondervermögen für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Jörler Raum 

erlassen: 

 

§ 1 Kameradschaftskasse 

In der Freiwilligen Feuerwehr besteht zur Pflege der Kameradschaft eine 

Kameradschaftskasse, die von der Kassenführung entsprechend der Beschlüsse der 

Mitgliederversammlung im Rahmen der Einnahme- und Ausgabeplanung geführt wird. 

 

§ 2 Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung 

Die Einnahmen der Kameradschaftskasse bestehen aus Zuwendungen der Gemeinde sowie 

Spenden, Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen (§ 2 b des Brandschutzgesetzes), im 

Übrigen aus Einnahmen aus der Durchführung von Veranstaltungen der Freiwilligen 

Feuerwehr sowie sonstigen Einnahmen und Beiträgen der fördernden Mitglieder. 

 

§ 3 Zuwendungen an die Kameradschaftskasse 

Über die Annahme einer Zuwendung an die Kameradschaftskasse entscheidet bis zu einer 

Wertgrenze in Höhe von 1.000,00 € der Wehrvorstand. Dieser kann die Entscheidung bis zu 

einem Betrag von 500,00 € auf die Wehrführung übertragen. Im Übrigen richtet sich das 

Verfahren nach § 2 b des Brandschutzgesetzes in Verbindung mit der Hauptsatzung. 

 

§ 4 Einnahme- und Ausgabeplan 

(1) Der Einnahme- und Ausgabeplan enthält den voraussichtlichen Bestand der Rücklage zu 

Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres sowie alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der 

Aufgabe der Kameradschaftskasse voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben 

entsprechend des Musters eines Einnahme- und Ausgabeplans für das Sondervermögen 

Kameradschaftskasse. 
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(2) Für die Abteilungen innerhalb der Wehr, wie z.B. Kinderabteilung, Jugendabteilung oder 

Musikzug können Teilpläne aufgestellt werden. Absatz 1 gilt für die Teilpläne entsprechend. 

Die Teilpläne sind in einer Gesamtplanung der Freiwilligen Feuerwehr zusammenzufassen. 

(3) Der vom Wehrvorstand aufgestellte Einnahme- und Ausgabeplan wird von der 

Mitgliederversammlung beschlossen; er tritt nach Zustimmung der Gemeindevertretung in 

Kraft. Eine Ablehnung ist gegenüber dem Wehrvorstand zu begründen. 

 

§ 5 Nachtragsplan 

Der Einnahme- und Ausgabeplan kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch 

Nachtragsplan geändert werden. Für den Nachtragsplan gelten die Vorschriften für den 

Einnahme- und Ausgabeplan entsprechend. 

 

§ 6 Verpflichtungsermächtigungen, vorläufige Haushaltsführung 

(1) Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben aus laufenden Verträgen in künftigen Jahren 

dürfen im Ausnahmefall eingegangen werden. Verpflichtungen zur Leistung für Ausgaben für 

Vermögensgegenstände in künftigen Jahren dürfen nicht eingegangen werden. 

(2) Ist die Einnahme- und Ausgabeplanung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht in Kraft 

getreten, so dürfen Ausgaben geleistet werden, für die eine rechtliche Verpflichtung nach 

Absatz 1 besteht oder die für die Durchführung von wiederkehrenden Veranstaltungen 

unaufschiebbar sind. Bei Ausgaben nach Satz 1 dürfen die Ansätze der Einnahme- und 

Ausgabeplanung des Vorjahres nicht überschritten werden. 

 

§ 7 Deckungsfähigkeit, überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben 

(1) Ausgaben können im Rahmen der Einnahme- und Ausgabeplanung für gegenseitig oder 

einseitig deckungsfähig erklärt werden. 

(2) Mehreinnahmen bis zur Wertgrenze nach § 3 können für Mehrausgaben verwendet 

werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. 

(3) Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet 

werden; § 3 bleibt unberührt. 

(4) Mehrausgaben entsprechend Absatz 2 und 3 sind keine überplanmäßigen Ausgaben. 

(5) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar 

sind und die Deckung gewährleistet ist. 

(6) Erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn die 

Gemeindevertretung zugestimmt hat. 
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(7) Über die Leistung von unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben bestimmt die 

Wehrführung. Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben 

beträgt 500,00 €. 

 

 

§ 8 Erwerb und Veräußerung von Vermögen 

(1) Durch die Kameradschaftskasse sollen Vermögensgegenstände grundsätzlich nur zur 

Kameradschaftspflege oder solche, die für das Durchführen von Feuerwehrveranstaltungen 

erforderlich sind, erworben werden. 

(2) Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und 

ordnungsgemäß nachzuweisen. Bei Geldanlagen ist auf ausreichende Sicherheit zu achten; 

sie sollen einen angemessenen Ertrag bringen. 

(3) Die Vermögensgegenstände sind, soweit für deren Anschaffung und Herstellung Ausgaben 

in Höhe von mindestens 500,00 € je Vermögensgegenstand entstanden sind, in einem 

Bestandsverzeichnis nachzuweisen. 

(4) Vermögensgegenstände, die zur Erfüllung der Aufgaben auf absehbare Zeit nicht 

gebraucht werden, dürfen veräußert werden. Für die Überlassung der Nutzung eines 

Vermögensgegenstandes gilt dies entsprechend. 

 

§ 9 Kassenführung 

(1) Die Freiwillige Feuerwehr führt die Kameradschaftskasse eigenständig und 

eigenverantwortlich. Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Über die Verwendung der im Einnahme- und Ausgabeplan veranschlagten Ausgaben bis 

zu einer Höhe von 500,00 € entscheidet die Wehrführung; im Übrigen ist der Wehrvorstand 

ermächtigt, über die Verwendung der Mittel im Rahmen des Einnahme- und Ausgabeplans zu 

entscheiden. 

(3) Die Kassenverwaltung hat die Kameradschaftskasse zu verwalten und sämtliche 

Einnahmen und Ausgaben nach der Ordnung des Einnahme- und Ausgabeplans zu 

verbuchen. Zahlungen darf sie nur aufgrund von Entscheidungen nach Absatz 2 und Vorlage 

von schriftlichen Belegen annehmen und leisten. Unbare Zahlungsvorgänge sind von der 

Kassenverwaltung über ein gemeindliches Girokonto der Freiwilligen Feuerwehr abzuwickeln. 
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(4) Die Kassenverwaltung führt fristgerecht Aufzeichnungen, in denen, zeitlich gegliedert, 

sämtliche Ausgaben und Einnahmen der Kameradschaftskasse sowie deren Art bzw. Zweck, 

die Höhe und der aktuelle Kassenstand kumulativ erfasst sind. Sämtliche Einnahmen und 

Ausgaben bzw. Zu- oder Abgänge der Kameradschaftskasse sind durch Rechnungen, 

Quittungen oder ähnliche Nachweise zu belegen. 

(5) Die Kassenverwaltung führt das Bestandsverzeichnis nach § 8 Absatz 3 dieser Satzung 

des Sondervermögens für die Kameradschaftspflege. 

 

§ 10 Einnahme- und Ausgaberechnung 

(1) Die Einnahme- und Ausgaberechnung (Gesamtrechnung) ist das Ergebnis der Ausführung 

des Einnahme- und Ausgabeplans einschließlich des Bestandsverzeichnisses. 

Überplanmäßige oder außerplanmäßige Ausgaben sowie Mehrausgaben sind zu erläutern. 

Der Darstellung der Einnahme- und Ausgaberechnung erfolgt entsprechend des Musters eines 

Einnahme- und Ausgabeplans für das Sondervermögen Kameradschaftskasse sowie des 

Musters eines Bestandsverzeichnisses für das Sondervermögen Kameradschaftskasse. 

Teilpläne der Abteilungen sind Bestandteil der Einnahme- und Ausgaberechnung. 

(2) Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des 

Haushaltsjahres aufzustellen. 

(3) Die Kameradschaftskasse ist jährlich durch zwei Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer zu 

prüfen, die von der Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte für das laufende Kalenderjahr 

gewählt werden. Die Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer dürfen nicht zum Wehrvorstand 

gehören. Die Prüfungsrechte nach § 116 der Gemeindeordnung sowie nach 

Kommunalprüfungsgesetz bleiben unberührt. 

(4) Über die vom Wehrvorstand vorzulegende Einnahme- und Ausgaberechnung beschließt 

die Mitgliederversammlung auf Antrag der Kassenprüferinnen oder der Kassenprüfer. 

(5) Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist der Gemeindevertretung vorzulegen. 

 

§ 11 Aufbewahrung von Unterlagen 

Für die Aufbewahrung von Unterlagen sowie die Aufbewahrungsfristen gilt § 57 

Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) entsprechend. Die Aufbewahrung erfolgt 

bei der Gemeinde. 
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§ 12 Schlussbestimmungen 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

 

Jörl, den 06.05.2026 

Gez. Ismael Bruhn     Gemeindesiegel 

................................................. 

Ismael Bruhn 

-Bürgermeister- 
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Gemeinde Sollerup 

Der Bürgermeister 
 

Gemeindevertretung Sollerup 

  11.05.2026 
 

 
 
 
 

 

 

Am Mittwoch, 27. Mai 2026 findet um 20:00 Uhr eine öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung 

Sollerup im Feuerwehrgerätehaus in Sollerup, Schulstraße statt. 

 

 

Tagesordnung 

 Voraussichtlich Öffentlicher Teil 

1. Eröffnung und Begrüßung 

2. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit sowie Festsetzung der Tagesordnung 

3. Bekanntgabe von Beschlüssen aus dem nichtöffentlichen Teil der letzten Sitzung vom 

23.02.2026 

4. Kenntnisnahme der letzten Niederschrift vom 23.02.2026 

5. Bericht des Bürgermeisters 

6. Bericht der Ausschussvorsitzenden 

7. Einwohnerfragestunde 

8. Sachstandsbericht zur Planung des Feuerwehrgerätehauses für den Jörler Raum 

9. Beratung und Beschlussfassung über die Planung und den Bau eines Radweges an der L28 

von Bondelum nach Sollerup/OT Sollbrück 

10. Verschiedenes 

  

 Voraussichtlich Nichtöffentlicher Teil 

11. Grundstücksangelegenheiten 

12. Verschiedenes 

 
 
Ingo Hansen 
Der Bürgermeister 


